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Zweckverband I ndustriepark Oberelbe
Breite Straße 4
01796 Pirna

Betriebl iche Stell ung nahme
Betrieb Oberes Elbtal

Nr. 21 10701 22

(Seidewitz / Pirna)

Betreff: Zweckverband lndustriePark Oberelbe (lpO), Teil-Be-
bauungsplan l.l "Technologiepark Feistenberg" und
Tech n ische Plan u n g "Verkeh rsan lagen-Tei I projekte" ;
Anhörung Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf
der Verkehrsplanung und
informelle Anhörung von Trägern öffentlicher Belange
zum Arbeitsstand des Entwurfs des B-Plans Nr. 1.1

Aufforderu ng zur Stel lu ng nahme
Email des Zweckverbandes lndustriepark Oberelbe vom
30.05.2022

Die stellungnahme umfasst die nachfolgenden seiten 2 bis 3 sowie die
Anlagen 1 und 2.
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lhr/-e Ansprechpartner/-in
Sabine Menzel

Durchwahl
Telefon: +49 351 40288-301
Telefax: +49 351 40288-190

sabine.menzel@
Itv.sachsen.de*

lhr Zeichen

lhre Nachricht vom
31.05.2022

Aktenzeichen
{bitte bei Antwort angeben)
8.20-8613t134t23

Dresden,
08.o9.2022
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Bezug Hausanschrift:
Landestalsperrenverwaltung
des Freistaates Sachsen
Betrieb Oberes Elbtal
Am Viertelacker 14
01259 Dresden

www.sachsen.de

Bankverbindung:
HypoVereinsbank
IBAN
D E708 50200860 004407 857
BIC HWEDEMM496
USt-lD-Nr. DE1 99521 669
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1. Grundlaoe für die Stellunqnahme

Email des Zweckverbandes lndustriepark Oberelbe vom 30.05.2022 und folgende per

Download auf der lnternetseite des Zweckverbandes https://www.zv-ipo.de/intern/ be-

reitgestellten Unterlagen zum Teil-Bebauungsplan 1.1 ,,Technologiepark Feistenberg"
(Entwurf, Arbeitsstand 0712022) sowie die Technische Planung der Verkehrsanlagen-

Teilprojekte:
- Planzeichnung und Textliche Festsetzungen
- Begründung
- GeotechnischeUntersuchungRRBOl
- Geotechnische Untersuchung Versickerungsfläche
- Geotechnische Untersuchung RW-Ableitung bis RRBO1

- Geotechnische Untersuchung RW-Ableitung bis Einleitstelle Seidewitz
- VP Schmutz- und Regenwasserentsorgung (Erläuterungsbericht, Dimensionie-

rung, Zeichnungen)
sowie

- Vorplanung Verkehrsanlagen (Erläuterungsbericht, Übersichtskarte, Lage- und

Höhenpläne, Straßenquerschnitte, Entwässerungs- und Bauwerkspläne, wasser-

technische Berechnungen, Erläuterungstext Grünordnungsplan mit Karten und

Anhang)

2. Feststellunoen

Der Zweckverband ,,lndustriePark Oberelbe" hat nach Auswertung der eingegangenen

Stellungnahmen zum Vorentwurf des B-Planes Nr. 1 entschieden, dass zunächst nur der

Teilbebäuungsplan 1.1 ,,Technologiepark Feistenberg" vorangetrieben wird. Dieser um-

fasst die Bauflächen C und D sowie die Verkehrsplanung für die neuen Auf- und Abfahr-

ten zur B 17z\sowie die Anpassung an die Kreisstraßen K8771 und K 8772 als Grund-

lage für die Festsetzung der öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen im B-Plangebiet.
Dör Zweckverband bittet die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen im

Vorfeld der förmlichen Beteiligung der TöB um Stellungnahme zum Entwurf des B-Planes

sowie zur Vorplanung der genannten Verkehrsanlagen.

Das im Bereich der Rampen zur B 172A sowie derKSTTl anfallende Oberflächenwasser
wird gemäß Vorplanung ausnahmslos an das Anschlusssystem ,,Kanalnetz lPO", wel-

ches im Rahmen der Erschließung des lndustrieparks installiert wird, angebunden.

Für die Niederschlagsentwässerung der Bauflächen im Bereich des Teilbebauungspla-
nes wurden verschiedene Szenarien untersucht, bei denen die Aspekte Rückhaltung,
Verdunstung, Versickerung und Behandlung jeweils berücksichtigt, jedoch unterschied-
lich kombiniert wurden. Welches Szenario letztendlich der weiteren Planung zugrunde
gelegt wird, hängt u. a. vom Ergebnis der dezeitigen Prüfung der Versickerungseignung
des Untergrundes ab.
Unabhängig davon wird im Rahmen der äußeren Erschließung eine vezögerte Ableitung

von Niedärschlagswasser in Richtung Seidewitz weiterverfolgt. Es wird mit einer Dros-

selabgabe von kontinuierlich 400 l/s gerechnet. Dafür soll ab dem geplanten Regenrück-
haltebecken südlich vom Merbitzens Gründel bis zur Brücke der Ortsumfahrung Pirna

ein geschlossener Kanal errichtet werden. Am dort befindlichen Hang ist zur Übenrvin-

dung des Höhenunterschiedes bis zur Einleitstelle in die Seidewitz eine offene Ableitung

in Färm einer in den Hang eingepassten Kaskade mit unterhalb liegendem Tosbecken
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vorgesehen. Für die Ausbildung der eigentlichen Einleitstelle liegt noch keine Planung
vor

Die Seidewitz ist ein Gewässer 1. Ordnung und wird durch die Landestalsperrenvenrval-
tung, Betrieb Oberes Elbtal (LTV) unterhalten.

3. Stellunqnahme

Die Stellungnahme erfolgt aus der Sicht der LTV als Gewässerunterhaltungspflichtige
sowie Zuständige im Freistaat Sachsen für den öffentlichen Hochwasserschutz.

Wie bereits in den an das Planungsbüro ICL übermittelten, als Anlagen 1 und 2 beige-
fügten Stellungnahmen (STN) Nr. 211152121 vom 20.12.2021sowie STN Nr. 21t046t22
vom 11.05.2022 (Az. 820-86131134123) bestehen aus Sicht der LTV als Unterhaltungs-
pflichtige des Gewässers gegen die geplante Maßnahme prinzipiell keine Einwände.

Alle noch nicht berücksichtigten Angaben insbesondere hinsichtlich der Einleitmengen
sowie Verschlechterungsverbot bzgl. Ausdehnung von Überflutungsgebieten behalten
weiterhin ihre Gültigkeit.

Eine Zustimmung der LTV zum geplanten Bauvorhaben kann nur bei Einhaltung folgen-
der Forderungen erfolgen:

Der Planer hat alle erforderlichen Nachweise hinsichtlich Tragsicherheit, Ge-
brauchstauglich sowie Dauerhaftigkeit zu erbringen.
Das Auslaufbauwerk ist den örtlichen Gegebenheiten an der zukünftigen Einleit-
stelle anzupassen und entsprechend der max. Einleitmenge zu dimensionieren.
Die Einleitung in das Gewässer hat spitzwinklig in Fließrichtung des Gewässers
zu erfolgen.
Die an die Einleitstelle angrenzenden Sohl- und Böschungsbereiche des Gewäs-
sers müssen so gesichert werden, dass Erosion und Auskolkungen ausgeschlos-
sen sind. Dazu ist der Bereich um die Ausmündung herum mit Pflaster bzw. Was-
serbausteinen zu befestigen. Diesbezüglich sind Abstimmungen mit der zustän-
digen Flussmeisterei zu treffen.
Bei Erfordernis ist am Rohrende bzw. derAuslassöffnung eine Rückschlagklappe
anzuordnen.
Die Gewässerböschungen und die Gewässerrandstreifen sind nach Abschluss
der Bauarbeiten in den ursprünglich vorhandenen Zustand zu versetzen. Baugru-
ben sind mit dem vorgefundenen Aushubmaterialzu verfüllen und zu verdichten,
die Oberfläche ist anzusäen.
Die in 3. Absatz 2 angesprochene Nachweisführung zur Einhaltung des wasser-
rechtlichen Verschlechterungsverbotes für den Hochwasserfall wird erbracht.

Eine abschließende Stellungnahme der LTV im Rahmen ihrer Zuständigkeit kann je-
doch erst nach erfolgter konkreter Beplanung der Einleitstelle in die Seidewitz erfolgen

Die Genehmigungsplanung ist der LTV nochmals zur Stellungnahme vozulegen.

Ende der Eintragung
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Betrieb Oberes Elbtal
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Sabrne Menzel

Ourchwahl
Telefon +49 351 40288-301
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per E-Mail an H.Schmidt-Wohlgemuth@ict-ing.com

ICL lngenieur Consult GmbH
Diezmannstraße 5
04207 Leipzig

Betreff.

Bezug

Betriebliche Stellungnahme
Betrieb Oberes Elbtal

Nr. 21 t 152l,21

(Seidewitz / Pirna)

IPO Schmutz- und Regenwassererschlaeßung
Nutzung der Seidewitz für Aufnahme des Drosselab-
laufes aus der geplanten Regenrückhalteanlage

Aufforderung zur Stellungnahme
E-Marls des lngenieurbüros ICL lngenieur Consult GmbH
vom 25.11 .2021 und 09 12.2021
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Die Stellungnahme umfasst die nachfolgenden Seiten 2 bis 3

aufgestellt: bestätigt
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M. Winter
Betriebsteilleiter
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Betriebsleiterin
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IBAN
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USt-lO-Nr DE199521659
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1 Grundlaoe fur die Stellunqnahme

E-Maits des lngenieurbüros ICL lngenreur Consult GmbH (lCL) vom 25.11.2021 und

09.12 2021 mit folgenden Unterlagen
- 2021 10 27 04 Zusatzkarte Kompensationsmaßnahmen 26-10-2421
. Bericht Regenwasserbewirtschaftskonzept von PGSL vom 18 122019
. Erläuterungsbericht Schmutz- und Regenwassererschließung vom 30.11.2021
- ÜbersichtskartePlangebiet
- Anlagen 1.1 bis 3 4 (u a. Aktenvermerke zu Projektberatungen mit DEGES und

uWB, Fotodokumentation. Niederschlagshöhen nach KOSTRA; Variantenver-
gleich vom 15 05.2020)

2. Feststellunoen

Der Zweckverband lndustriePark Oberelbe hat das lngenieurbüro ICL mit der Planung

der Regen- und SchmuEwasserableitung für das o. g Vorhaben beauftragt. Grundlage

dafur ist das vom lngenieurbüro PGSL erstellte Regenwasserbewirtschaftungskonzept.
Dieses sieht vor, dass die Entwässerung der IPO-Teilfläche D nach Zwischenspeiche-
rung in einer Regenrückhalteanlage gedrosselt über das Lindigt- und/oder Merbitzens-
grundel zur Seidewitz erfolgt Dre Drosselabflussspende wird mit einem Wert von

4 l/(s'ha) angesetä, so dass für erne Fläche von ca 100 ha ein Drosselabfluss von ca.

4001/s resultiert.
Das lngenieurbüro ICL brttet die Landestalsperrenvenrualtung des Freistaates um Stel-

lungnahme bezüglich der Ernleitstelle in die Seidewitz.

Die Seidewrtz ist ein Gewässer 1. Ordnung und wird durch die Landestalsperrenvenrval-
tung, Betrieb Oberes Elbtal (LT\/) unterhalten.

3. Stellunqnahme

Die Stellungnahme erfolgt aus der Srcht der LTV als Gewässerunterhaltungspflichtige
sowie Zuständige im Freistaat Sachsen fur den öffentlichen HochwasserschuE.

Eine Bewertung der Einlertmengen oder dre Festlegung eines Schutzzieles für eingelei-

tete Regenwaslermengen liegt nicht in Zuständigkeit der LTV, es wird jedoch auf die

Summationswirkung von eingeleiteten Wassermengen Dritter und die damit verbundene
relative Reduzierung des Abflussvermögens des Gewässers auch im Hochwasserfall

hrngewiesen. Der Vorhabensträger hat die Pflicht zur Nachweisführung zwecks Einhal-

tung des Verschlechterungsverbotes auch im Hochwasserfall (für Seidewitz / Lldigt- und

oder Merbitzensgründel) Als Ansatz gilt der lst-Zustand unter Einbeziehung der bereits
planfestgestellten Einleitmengen z.B aus der Ortsumfahrung Pirna (planfestgestellte

Einleitmengen sind beim entsprechenden Vorhabensträger etnzuholen) Als Daten-
grundlage kann durch die LTV, ab voraussichtlich l. Quartal 2022, dass dann aktuelle

Wasserspiegellagenmodell zur Verfügung gestellt werden.

Generell ist zu prüfen, ob dre dem Gewässer zusätzlich zugeführten Wassermengen

von ca 4001/s, einhergehend mit weiteren bestehenden Einleitungen Dritter, Auswirkun-
gen auf die Wasserspregellagen bei verschiedenen Abflüssen (u a auch Hochwasser-
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abflüssen) und dre Ausdehnung von Überftutungsgebreten haben (Verschlechterungs-
verbot). Nach unserer Auffassung sollten hier das Landratsamt und das LruLG einbezo-
gen werden

Eine Zustimmung der LW zum geplanten Bauvorhaben kann nur bei Einhaltung folgen-
der Forderungen erfolgen :

Der Planer hat alle erforderlichen Nachweise hinsichtlich Tragsicherheit, Ge-
brauchstauglich sowie Dauerhaftigkeit zu erbringen.
Das Auslaufbauwerk ist den örtlichen Gegebenheiten an der zukünftigen Einleit-
stelle anzupassen und entsprechend der max Einleitmenge zu dimensionieren.
Die Ernleitung in das Gewässer hat spitzwinklig rn Fließrichtung des Gewässers
zu erfolgen
Die an die Einleitstelle angrenzenden Sohl- und Böschungsbereiche des Gewäs-
sers müssen so gesichert werden, dass Erosion und Auskolkungen ausgeschlos-
sen sind. Dazu ist der Bereich um die Ausmündung herum mit Pflaster barv. Was-
serbausteinen zu befestigen. Diesbezüglich sind Abstimmungen mit der zustän-
digen Flussmeisterei zu treffen
Bei Erfordernis ist am Rohrende baar. der Auslassöffnung eine Rückschlagklappe
anzuordnen.
Die Gewässerböschungen und die Gewässerrandstreifen sind nach Abschluss
der Bauarbeiten in den ursprünglich vorhandenen Zustand zu versetzen. Baugru-
ben sind mtt dem vorgefundenen Aushubmaterialzu verfüllen und zu verdichten,
die Oberfläche ist anzusäen.
Die in 3. Absatz 2 angesprochene Nachweisführung zur Einhaltung des wasser-
rechtlichen Verschlechterungsverbotes für den Hochwasserfall wird erbracht.

Die erarbeiteten Planungsunterlagen sind der LTV nochmals zur Stellungnahme vozu-
legen.

Für die FestseEung des Schutzzieles (Wiederholungszeitspanne/Überschreitungshäu-
figkeit) ist die LTV nicht zuständig. Dieses ist mit der unteren Wasserbehörde abzustim-
men.
Einleitungen in die Elbe fallen ebenfalls nicht in die Zuständigkeit der LTV, da für Eintei-
tungen in Bundeswasserstraßen die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverualtung des
Bundes zuständig ist.

Ende der Eintragung
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Bezug Aufforderung zur Stellungnahme
Schreiben der ICL lngenieur Consult GmbH vom
19.04.2422

Die Stellungnahme umfasst die nachfolgenden Seiten 2 bis 3.

Betriebliche Stellungnahme
Betrieb Oberes Elbtal

Nr. 21 lA46l22

(SeidewiE / Pirna)

IPO Schmuf- und Regenwassererchließung
Nutzung der Seidewitz für Aufnahme des Drosselab-
la ufes aus der geplanten Regenrückhaltea n lage

Vorplanun g LP2 (ohne ARA) Lesefassung
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1. Grundlaoe für die Stellunqnahme

E-Mail der ICL tngenieur Consult GmbH Leipzig vom 19.04.2022 milfolgenden Unterla-

gen:

Lesefassung der Vorplanung LP 2zur Schmutz- und Regenwassererschließung Teil

B-Plan 1.1 (ohne Abwasserreinigungsanlage) mit
o Erläuterungsbericht, Stand 08.04-2022
o Dimensionierung
o KostenschäEung
o Pläne:

- Bestandsplan 1:2500, Stand 04.0/'2022
- Plan Regen- und Schmuhtvasser 1:2500' Stand 05.04.2022
- Lageplan Regenwasser Vorzugsvariante 1:2500, Stand 05.a4.2O22
- Lageplan schmuEvrrasser Vozugsvariante 1:2500, stand 05.04.2022
- Übersichtskarte, 1 : 1 00.000, Stand 22.02.2022
- Übersichtsplan Bestand, 1.5.000, Stand 29.03.2022

o Anlagen:
- 7 Protokolle/Aktenvermerke
- Schriftverkehr (Leitungsauskünfte u. ä.)
- Geotechnischer Bericht Straßenbau (ohne Anlagen) Stand 19.11.2021
- Geotechnischer Bericht Bauwerke (ohne Anlagen) Stand 14.03.2022
- Niederschlagshöhen nach KOSTRA-DWD 2010R
- Sonstiges (Fotodokumentation, Variantenvergleich, Projektstrukturplan u

a.)

2. Feststellunoen

Der Zweckverband lndustriePark Oberelbe (lPO) hat das lngenieurbÜro ICL mit der Pla-

nung der Regen- und Schmuhrvasserableitung fi.rr das o_. g. Vorhaben beauftragt.

tCt--Oittet die LTV mit Schreiben vom 19.04.2022 um Stellungnahme zur erarbeiteten

Vorplanung der IPO SchmuE- und Regenwassererschließung Teil B-Plan 1.1. lnhalt der
Vorplanung sind u.a. die Untersuchung möglicher Trassen zur Ableitung des anfallenden

Schmutz- und Regenwassers aus dem lPO.
Für das aus der Tlimacne D abzuleitende Regenwasser werden insgesamt 6 verschie-

dene Varianten untersucht. lm Ergebnis der Bewertungen ist die Variante AE 3 a (Trasse

südlich des MerbiEens Grundel) als Vozugsvariante ausgewiesen, in welcher das Re-

genwasser in die Seidewitz eingeleitet werden soll. Zur baulichen Ausführung der Ein-

i-eitstette in die Seidewitz werden in der Vorplanung keine Angaben gemacht.

Die Seidewip ist ein Gewässer 1. Ordnung und wird durch die Landestalsperrenverwal-

tung, Betrieb Oberes Elbtal (LTV) unterhalten.

3. Stellunonahme

Aus Sicht der LTV als Unterhaltungspflichtige des Gewässers bestehen gegen die ge-

plante Maßnahme prinzipiell keine Einwände.
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Eine abscltließende Stellungnahme der LTV im Rahmen ihrerZuständigkeit kann jedoctr
eret nach erfolgter konkrcter Beplanung der Einleibtelle in die SelderiliE erfolgen. Die
Genehmigungsplanurg ist der LTV nocfimale zur Stellungnahme vozulegen.

Die mit der STN 21n52n1vom 20.12.2022 gemachten Angaben behalten weitefiin ihra
Gültigkeit.

Ende der Eintragung
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